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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.2007

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Pimmer als Vorsitzenden,

die Hofrätin des Obersten Gerichtshofs Dr. Schenk und die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Schramm, Dr.

Gitschthaler und Univ. Doz. Dr. Kodek als weitere Richter in der P5egschaftssache des mj. Christopher W*****, über

den Revisionsrekurs des Minderjährigen, vertreten durch das Amt für Jugend und Familie - Rechtsvertretung Bezirk 10,

1100 Wien, Van-der-Nüll-Gasse 20, gegen den Beschluss des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Wien vom 8. Mai

2007, GZ 42 R 208/07k-U-37, womit der Beschluss des Bezirksgerichts Favoriten vom 6. März 2007, GZ 31 P 35/05p-U-

27, teilweise abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Der Revisionsrekurs wird zurückgewiesen.

Begründung:

Rechtliche Beurteilung

Der Revisionsrekurs der Minderjährigen ist - entgegen dem den Obersten Gerichtshof nicht bindenden Ausspruch des

Rekursgerichts - nicht zulässig.

1. Nach nunmehr ständiger Rechtsprechung bestehen bei Einleitung eines Konkursverfahrens über das Vermögen des

Unterhaltsp5ichtigen regelmäßig begründete Bedenken im Sinn des § 7 Abs 1 Z 1 UVG (RIS-Justiz RS0076391,

RS0076082 T1 und T2 RS0076080, RS0076405, RS0112789, RS0115702). Die EröJnung eines

Schuldenregulierungsverfahrens ist der KonkurseröJnung gleichzuhalten.1. Nach nunmehr ständiger Rechtsprechung

bestehen bei Einleitung eines Konkursverfahrens über das Vermögen des Unterhaltspflichtigen regelmäßig begründete

Bedenken im Sinn des Paragraph 7, Absatz eins, ZiJer eins, UVG (RIS-Justiz RS0076391, RS0076082 T1 und T2

RS0076080, RS0076405, RS0112789, RS0115702). Die EröJnung eines Schuldenregulierungsverfahrens ist der

Konkurseröffnung gleichzuhalten.

2. Das Erstgericht nahm die EröJnung des Schuldenregulierungsverfahrens über das Vermögen des

unterhaltsp5ichtigen Vaters zum Anlass einer Überprüfung der Vorschusshöhe. Es wendete - vom Rekursgericht

gebilligt - bei Berechnung der Vorschusshöhe für den Zeitraum ab EröJnung des Schuldenregulierungsverfahrens die

Differenzmethode an und ermittelte - rechnerisch korrekt - den monatlichen Unterhalt mit 216 EUR.

3. Die angefochtene Entscheidung ist nach der Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Beschlussfassung erster

Instanz zu beurteilen (RIS-Justiz RS0006810; vgl 6 Ob 52/06z), sodass die Anwendung der DiJerenzmethode für den

Zeitraum ab EröJnung des Schuldenregulierungsverfahrens nicht zu beanstanden ist.3. Die angefochtene
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Entscheidung ist nach der Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Beschlussfassung erster Instanz zu beurteilen (RIS-

Justiz RS0006810; vergleiche 6 Ob 52/06z), sodass die Anwendung der DiJerenzmethode für den Zeitraum ab

Eröffnung des Schuldenregulierungsverfahrens nicht zu beanstanden ist.

4. Die im Zulassungsausspruch des Rekursgerichts und in im Revisionsrekurs des Minderjährigen zitierten

Entscheidungen (6 Ob 282/06y, 7 Ob 279/05p, 2 Ob 228/05a, 3 Ob 19/07a) betrafen jeweils Zeiträume nach Annahme

eines Zahlungsplans und Konkursaufhebung bzw nach rechtskräftiger Bestätigung des Zahlungsplans und nicht - wie

hier - den Zeitraum ab EröJnung eines Konkurs- bzw Schuldenregulierungsverfahrens. Es kann daher im vorliegenden

Fall oJen bleiben, ob Zahlungsplanraten von der Bemessungsgrundlage abzuziehen sind. Jedenfalls zum Zeitpunkt der

Beschlussfassung erster Instanz trafen den Vater derartige Verpflichtungen nämlich (noch) nicht.

Dass der Vater selbständig tätig und sein Unternehmen nicht nach § 114 KO geschlossen worden wäre, und die

DiJerenzmethode deshalb nicht hätte angewendet werden dürfen, hat auch der Revisionsrekurswerber nicht geltend

gemacht.Dass der Vater selbständig tätig und sein Unternehmen nicht nach Paragraph 114, KO geschlossen worden

wäre, und die DiJerenzmethode deshalb nicht hätte angewendet werden dürfen, hat auch der Revisionsrekurswerber

nicht geltend gemacht.

Mangels Vorliegens erheblicher Rechtsfragen musste der Revisionsrekurs zurückgewiesen werden.
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